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ID_ELO Veröffentlichung im Gemeindekanal: Fr. 24.04. bis Fr. 01.05. 
 Anschl. Veröffentlichung im Web bis zur Aufschaltung des öffentlichen Protokolls. 
 
Beibehaltung Parkplatz Feldstrasse (Parz.Nr. 4049) – Grundsatzentscheid und Vergabe 
Beschluss: (mehrheitlich angenommen: 9 Ja / 2 Nein) 
Der GR trifft den Grundsatzentscheid, dass Variante 1 ausgeführt wird (Variante 1: der provisori-
sche Parkplatz bleibt bestehen / Ist-Zustand) 
Beschluss: (einstimmig) 
Der GR genehmigt die dazugehörigen Kosten für die Umsetzung der ökologischen Massnahmen 
(Werkgruppe inkl. Material und eingemietete Maschinen) zum Nettobetrag von CHF 5’000.- inkl. 
MwSt.  
 
Schulanlage Gässle - Erneuerung Sonnenschutz und Ertüchtigung Arbeitssicherheit (Trakt 
6 Aula) – Absturzsicherungen 
Beschluss: (einstimmig) 
Der GR erteilt den Auftrag an die Andreas Frick AG, Balzers zum Nettobetrag von CHF 36'254.60 
inkl. MwSt. 
 
Antrag auf Einbürgerung im ordentlichen Verfahren (Art. 21 Abs. 3 GemeindeG, LGBl. 1996 
Nr. 76 / § 6 LGBl. 2008 
Beschluss: (einstimmig) 
Der GR nimmt den vorliegenden Antrag auf Einbürgerung im ordentlichen Verfahren von Frau 
Una Turkusevic, Triesen zur Kenntnis.  
Der GR beschliesst, das Gesuch den Gemeindebürgern am Sonntag, 28.06.2026 zur Abstim-
mung vorzulegen. 
 
Erleichterte Einbürgerung infolge längerfristigem Wohnsitz – Stellungnahme 
Beschluss: (einstimmig) 
Der GR erhebt keinen Einwand gegen die erleichterte Einbürgerung gemäss § 5a des Gesetzes 
über den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechts (BüG, LGBl. 1960 Nr. 23, idF. LGBl. 2008 
Nr. 306) von Frau ALJIMOVIC Samina, 9495 Triesen. 
 
 
Erleichterte Einbürgerung infolge längerfristigem Wohnsitz – Stellungnahme (Rückkom-
mensantrag GRB 103-05-26) 
Beschluss: (einstimmig) 
Der GR hebt die Gemeinderatsbeschlüsse 103-05-26 vom 31.03.2026 auf.  
Der GR erhebt keinen Einwand gegen die erleichterte Einbürgerung gemäss § 5a des Gesetzes 
über den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechts (BüG, LGBl. 1960 Nr. 23, idF. LGBl. 2008 
Nr. 306) von Frau Evsen Celik, Triesen. 
 
Aufnahme ins Gemeindebürgerrecht aufgrund von Art. 18 des Gemeindegesetzes – Geneh-
migung 
Beschluss: (einstimmig) 
Der GR genehmigt die Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Triesen von Frau THAL-
MANN Gianina, 9495 Triesen, Gemeindebürgerin von Mauren. 
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